
Vereinssatzung
Tor zur Welt - Sha’ar laOlam - Bab l’alAlem e. V., Sitz Oldenburg (Oldb)

§ 1 Zweck des Vereins
(1) Der Verein hat den Zweck, eine Jugendb die  Begegnungsstätte „Sha’ar laAdam – Bab 
lil’Insan“ in Israel in Zusammenarbeit mit dem Kibbuz Harduf und dem Beduinendorf Sawa’ed 
weiter aufzubauenzu schaffen und zu betreibenfördern.
Die BJugendbegegnungsstätte soll ein Ort sein, an dem sowohl jüdische als auch arabische 
Jugendliche aus Israel sowie Jugendliche aus aller Welt gemeinsam lernen, arbeiten und Frei-
zeit verbringen und dabei durch ihre Taten Brücken zwischen den Kulturen und Verständnis 
füreinander schaffen können.
Die Arbeit hat ihre Grundlage in einem christlichen Menschenbild, dessen Ansatz das Interes-
se füreinander, die brüderliche Liebe der Menschen zueinander und der Respekt vor dem an-
dersartigen Weg des anderen ist.
(2) Um den Vereinszweck zu erreichen, fördern wir die weitere Entwicklung der Begegnungs-
stätte sowie Jugendreisen und, Arbeits- und Begegnungsprojekte, die dem Kennenlernen, der 
gegenseitigen Verständigung und der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Partnern-
Kulturen dienen.
(3)  Der Satzungszweck wird verwirklicht  insbesondere durch die Förderung internationaler 
Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedan-
kens, die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Religion.
(34) Der Verein verfolgt durch selbstlose Förderung der oben genannten Zwecke ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“  der Abgabenordnung. Der Verein  ist selbstlos tätig. Er  verfolgt keine eigenwirtschaftli-
chen Zwecke.

§ 2 Name und Sitz des Vereins
(1) Der Verein führt den Namen “Tor zur Welt - Sha’ar laOlam - Bab l’alAlem e. V.” und hat 
seinen Sitz in Oldenburg (Oldb).
Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes in Oldenburg eingetragen.
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglied kann jeder werden, der den Vereinszweck fördern möchte.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr haben das Stimmrecht in der Mitgliederver-
sammlung.
(2) Alle Mitglieder haben das Recht dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu 
unterbreiten.
(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
(43) Die Mitglieder sind verpflichtet,

die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern,
das Vereinseigentum schonend zu behandeln,
den Beitrag rechtzeitig zu entrichten.

§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft
(1) Die Aufnahme ist schriftlich zu erklären und wird vom Vorstand bestätigt.
(2) Die Mitgliedschaft endet

durch Tod,
durch Austritt,

durch Streichung von der Mitgliederliste,
oder durch Ausschluss.

(3) Die Austrittserklärung hat schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfolgen. 
(4) Die Streichung von der Mitgliederliste ist möglich, wenn das Mitglied seinen Beitragsver-
pflichtungen trotz Mahnung länger als zwei Monate nicht nachgekommen ist oder wenn es un-
bekannt verzogen ist oder sein Aufenthalt länger als ein Jahr unbekannt ist.
(5) Der Ausschluss erfolgt bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder die 
Interessen des Vereins.
(6) Über den Ausschlußss, der mit sofortiger Wirkung erfolgt entscheidet zunächst der Vor-
stand. Vor Entscheidung des Vorstandes ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von min-
destens zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. 
Der Ausschließungsbeschlussß ist  dem Mitglied unter  eingehender Darlegung der Gründe 
durch eingeschriebenen Brief bekanntzugeben.
(7) Gegen diesen Beschluss ist die Berufung zur Mitgliederversammlung statthaft. Die Beru-
fung muß innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang des Ausschließungsbeschlus-
ses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. In der Mitgliederversammlung ist dem Mitglied 
Gelegenheit zur persönlichen Rechtfertigung zu geben.
(8) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsver-
hältnis, unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen. Eine 
Rückgewähr von Beiträgen oder Spenden ist ausgeschlossen.

§ 6 Jahresbeitrag
(1) Der Verein erhebt einen Jahresbeitrag, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung unter 
Beachtung von Absatz 2 festgelegt wird. 
(2) Der Jahresbeitrag soll nur die Verwaltungskosten des Vereins decken.
(3) Der Beitrag ist auch dann für das ganze Jahr zu zahlen, wenn ein Mitglied während des 
Jahres austritt, ausgeschlossen wird oder erst während des Geschäftsjahres eintritt.
(4) Der Vereinsvorstand hat das Recht, ausnahmsweise bei Bedürftigkeit den Jahresbeitrag 
ganz oder teilweise zu erlassen, ihn zu stunden oder Ratenzahlung zuzulassen.

§ 7 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:

Der Vorstand,
der Beirat,
die Mitgliederversammlung.

§ 8 Der Vorstand
(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Verwaltung des 
Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse.
(2) Der Vorstand besteht aus bis zu siebenacht jedoch mindestens zwei mit dieser Verantwor-
tung betrauten Mitgliedern.
(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von je zwei Vorstandsmitgliedern gemein-
sam vertreten.
(4)  Bei Rechtsgeschäften bis 1.000 EUR hat jedes Vorstandsmitglied Einzelvertretungsbefug-
nis.Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein nicht mit mehr als 1.000 EUR be-
lasten, ist jedes Vorstandsmitglied bevollmächtigt.
(54)  Für  Grundstücksverträge  wird  die  Vertretungsmacht  des  Vorstands  insofern  einge-
schränkt, als hierfür die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist.
(56) Jedes Vorstandsmitglied wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jah-
ren gewählt. Es bleibt jedoch so lange im Amt, bis ein neues Vorstandsmitglied gewählt ist. 
Die Wiederwahl des Vorstandsmitglieds ist möglich.



(67) Der Vorstand gibt sich selbst eine Geschäftsordnung. Der Vorstand ist befugt für be-
stimmte Aufgaben besondere Vertreter zu bestellen.
(87) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds haben die übrigen Vorstandsmitglieder das 
Recht, einen Nachfolger bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen.

§ 9 (weggefallen)

§ 10 Die Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, möglichst im ersten Viertel des 
Kalenderjahres, durch den Vorstand einzuberufen.
(2) Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist 
von mindestens vier Wochen schriftlich einzuladen.
(3) Einladungen gelten als zugegangen, wenn sie an die letzte dem Verein bekannte Post-
adresse oder E-Mail-Adresse versandt worden sind.
(4) Der Vorstand kann auch jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberu-
fen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn der zehnte Teil der stimmberechtigten Mitglieder dies unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt. In diesem Fall sind die Mitglieder un-
ter Bekanntgabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche 
einzuladen.

§ 11 Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Die Wahl des Vorstandes,
- die Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von zwei Jahren. Die Kassenprüfer 

haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. 
Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der Mitglie-
derversammlung Bericht zu erstatten.

- Die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes, des Prü-
fungsberichts der Kassenprüfer und Erteilung der Entlastung.

- Aufstellung des Haushaltsplanes.
- Die Beschlussfassung über Satzungsänderungen, über die Höhe der Mitgliedsbei-

träge und alle sonstigen ihr vom Vorstand unterbreiteten Aufgaben sowie die nach 
der Satzung übertragenen Angelegenheiten.

- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt ein Mitglied des Vorstandes.
(2) Die Mitgliederversammlungen fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 
abgegebenen Stimmen, es sei denn, Gesetz oder Satzung schreiben eine andere Stimmen-
mehrheit vor.
Eine Vertretung in der Stimmabgabe ist unzulässig; eine schriftliche Stimmabgabe ist zuläs-
sig.
(4) Die Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung, soweit nicht gesetzliche Bestim-
mungen oder die Satzung dem entgegenstehen.
(4) Die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer erfolgt geheim, wenn ein Mitglied 
dies beantragt, sonst durch offene Abstimmung.
(5) Für die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer ist die einfache Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die meis-
ten gültigen abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann. Ergibt der zweite Wahlgang aber-
mals Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.

§ 13 Beurkundung von Beschlüssen; Niederschriften
(1) Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlungen sind schriftlich abzufas-
sen und vom Protokollanten und einem anwesenden Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.
(2)  Ist  ein  Vorstandsbeschluss allein  durch Korrespondenz einmütig  zustande gekommen, 
kann alternativ die Korrespondenz ausgedruckt und von einem Vorstandsmitglied unterzeich-
net als Protokoll abgelegt werden.

§ 14 Satzungsänderungen
(1) Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen wer-
den. Bei der Einladung ist die Angabe des zu ändernden Paragraphen der Satzung in der Ta-
gesordnung bekanntzugeben. Ein Beschluss der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf 
einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen.
(2) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde 
oder vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen 
keiner Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätes-
tens mit der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen.

§ 15 Vermögen
(1) Alle Beiträge, Einnahmen und Mittel des Vereins werdendürfen nur für die satzungsgemä-
ßen Zwecke des Vereins verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln der Körperschaft.
(2) Es darf keine Person Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 16 Vereinsauflösung
(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wobei drei 
Viertel der abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen müssen.
(2) Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte drei Liquidatoren.
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, bei seinem Erlöschen oder bei Wegfall seines 
bisherigen  Zwecks fällt  das  Vermögen des Vereins  an den Verband der  Sozialwerke der 
Christengemeinschaft e. V., Hamburg, der es  ausschließlich und unmittelbar  zur Förderung 
der Jugendbegegnungsarbeit in Israelunmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mild-
tätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Beschlossen am 3. Oktober 1998 in Stuttgart.
Geändert durch Beschlüsse der Mitgliederversammlungen vom 1. Mai 1999, 1. September  
2000, 8. April 2006, 6. April 2024, 11. April 2026; zuletzt eingetragen am 24XX. September-
Xxxxxx 20246.


